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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.03.1950

Norm

ZPO §391 Abs3 C

Rechtssatz

Ein vom Dienstnehmer anläßlich seines Dienstantrittes dem Dienstgeber gewährtes Darlehen steht in keinem

rechtlichen Zusammenhang mit Schadenersatzansprüchen des Dienstgebers gegen den Dienstnehmer wegen dessen

Unredlichkeit im Dienste. Die Fällung eines Teilurteiles ist daher zulässig.

Entscheidungstexte

3 Ob 134/50

Entscheidungstext OGH 29.03.1950 3 Ob 134/50

Schlagworte

SW: Arbeitnehmer, Arbeitgeber
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